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Der Entwurf zum Jahressteuergesetz 2008 

 

1. Einführung 

Kaum ist das REIT-Gesetz in Kraft getreten und das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 
Bundestag beschlossen worden, schon kommt es zu den nächsten Großprojekten. Das ist ne-
ben dem Gesetz zur Stärkung des bürgerlichen Engagements und der anstehenden Erbschafts-
teuerreform auch das Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008), das nunmehr als Referentenent-
wurf des BMF vorliegt. Dieses „Omnibusgesetz“ bringt eine Reihe von in der Regel kleineren 
Änderungen.  

Erheblich sind hingegen die Anpassungen bei der dauernden Last, Gesellschafterfinanzierungen 
sowie bei der Beweisumkehr beim Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO. Darüber hinaus ist 
auffällig, dass die neue Steuer-Identifikationsnummer in immer mehr Bereichen eingeführt wer-
den soll.  

Im Einzelnen: 

� Erhöhter Grundfreibetrag bei Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht; 

� Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ElsterLohn II), letztmalige Aus-
stellung der Karton-Lohnsteuerkarte im Jahr 2010, § 39f EStG; 

� Abschaffung des Verfahrens des Lohnsteuerjahresausgleichs durch den Arbeitgeber, § 42b 
EStG; 

� Einführung eines optionalen Anteilsverfahrens anstelle der bisherigen Lohnsteuerklassen für 
die Lohnbesteuerung von Ehegatten (§ 39e EStG): Hierbei wird die von den Arbeitnehmer-
Ehegatten insgesamt zu entrichtende Lohnsteuer den beiden Ehegatten im Verhältnis der 
Bruttolöhne anteilig zugeordnet. Dem Arbeitgeber wird dafür auf der Lohnsteuerkarte der 
Prozentsatz des Arbeitslohns mitgeteilt werden, der diesem Bruttolohnverhältnis entspricht. 

� Verfahrensvereinfachungen bei den Rentenbezugsmitteilungen zur Verwendung der neuen 
bundeseinheitlichen Steuer-Identifikationsnummer, § 22a Abs. 2 EStG; 

� Umstellung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung auf elektronisches Verfahren nach 2008, § 
45a Abs. 1 EStG; 

� Datenübermittlung durch die Träger von Sozialleistungen hinsichtlich Einkommensersatzleis-
tungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen – unter Verwendung der neuen bundes-
einheitlichen Steuer-Identifikationsnummer, § 32b Abs. 3 EStG; 

� Einschränkende Regelung der steuerlichen Begünstigung der Unternehmensübergabe ge-
gen Versorgungsleistungen, § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG; 

� Ausdehnung des Gewinnminderungsausschlusses für Gesellschaftsbeteiligungen an einer 
Körperschaft (z.B. Aktien, GmbH-Anteile) auf Eigenkapital ersetzende Darlehen und Sicher-
heiten, § 8b Abs. 3 Satz 4 bis 7 KStG; 
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� Feststellung und Auflösung des KSt-Erhöhungspotentials aus EK 02-Beständen, § 38 Abs. 4 
bis 9 KStG; 

� Anpassung der Umsatzsteuerbefreiung der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe an die 
sozialrechtliche Entwicklung, § 4 Nr. 25 UStG; 

� Aufhebung der Vorschrift § 13d UStG und damit der Haftung des leistenden Unternehmers; 

� Neuabgrenzung des Fördergebiets des Investitionszulagengesetzes in Hinsicht auf Berlin; 

� Präzisierung der steuerlichen Anerkennung rechtlicher Gestaltungen nach § 42 AO, was zu 
einer Beweisumkehr führt. Dabei soll § 42 AO bereits dann greifen, wenn eine Gestaltung 
vom Steuerpflichtigen gewählt wurde, die zu einem Steuervorteil führt und die nicht mit der 
Gestaltung, die der Gesetzgeber in Übereinstimmung mit der Verkehrsanschauung zum Er-
reichen bestimmter wirtschaftlicher Zwecke für typisch hält, übereinstimmt, 

� Neue Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte aus Holznutzungen, 

� Neufassung des Bodenschätzungsgesetzes von 1934; 

� Änderungen im Bereich der Steuerstatistiken; 

� Verlängerung der Nachversteuerung ausländischer Betriebsstättenverluste nach § 2a Abs. 3 
EStG; 

� Anpassung der §§ 7ff AStG an die EuGH-Rechtsprechung in der Rs. C-196/04 (Cadbury-
Schweppes).  

2. Änderungen im Bereich des EStG 

Einschränkung der Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen 

Hauptanwendungsfall des § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG sind Vermögensübergaben gegen Versor-
gungsleistungen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Dabei übertragen in der Regel 
die Eltern zu Lebzeiten existenzsicherndes Vermögen auf ihre Kinder. Die Kinder verpflichten 
sich im Gegenzug, eine monatliche Geldrente zu leisten, die sich am Versorgungsbedürfnis der 
Eltern orientiert. Daher sind die beiderseitigen Leistungen in der Regel nicht nach kaufmänni-
schen Gesichtspunkten ausgewogen. Die Versorgungsleistungen können von den Kindern 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG als Sonderausgaben abgezogen werden und sind bei den Eltern 
als sonstige Einkünfte zu versteuern, wenn das übertragene Vermögen ausreichende Erträge 
abwirft. Gegenstand einer unentgeltlichen Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen 
kann nach der BFH- Rechtsprechung auch die Übertragung von Geldvermögen, Wertpapieren, 
typisch stillen Beteiligungen und selbst genutztem Wohneigentum sein (12.5.2003, GrS 1/00, 
BStBl II 2004 S. 95). Dies ermöglicht – so die Begründung des Referentenentwurfs – Steuer-
gestaltungen, die die Grenzen des historisch überkommenen Rechtsinstituts überschreiten und 
im Ergebnis den seit 1974 grundsätzlich gesetzlich ausgeschlossenen privaten Schuldzinsen-
abzug wieder zulassen. 

Mit der Änderung des § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG wird die Vermögensübergabe gegen Versor-
gungsleistungen auf seinen Kernbereich, die Übertragung von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, Gewerbebetrieben und von Betriebsvermögen Selbständiger in der Rechtsform des 
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Einzelunternehmens oder der Personengesellschaft zurückgeführt. Damit entfällt der Abzug 
von dauernden Lasten bei Grundbesitz, Wertpapiervermögen und Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft. Dies ergibt folgende Änderungen: 

� Aus Vereinfachungsgründen wird auf die bisherige Unterscheidung zwischen Renten und 
dauernden Lasten verzichtet, sodass künftig die Versorgungsleistungen in vollem Umfang 
als Sonderausgaben abgezogen werden können und vom Empfänger der Leistung zu ver-
steuern sind. Dadurch wird bei Leibrenten auf den Ansatz des Ertragsanteils verzichtet. 

� Die Einschränkung des Sonderausgabenabzugs gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG findet 
nach dem neuen § 52 Abs. 23e EStG für vor 2008 abgeschlossene Vermögensübergabe-
verträge erst ab dem VZ 2013 Anwendung.  

� Erbringt das übertragene Vermögen nur deshalb einen ausreichenden Ertrag, weil ersparte 
Aufwendungen mit Ausnahme der ersparten Nettomiete für ein zu eigenen Zwecken vom 
Vermögensübernehmer genutztes Grundstück zu den Erträgen des Vermögens gerechnet 
werden, gilt das bereits in allen offenen Fällen (BMF 19.1.2007, BStBl I 2007, S. 188). Das 
wird mit der Anwendungsregelung in § 52 Abs. 23e S. 3 EStG gesetzlich bestätigt. 

� Für Ausgleichszahlungen auf Grund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs wird 
mit § 10 Abs. 1 Nr. 1 b EStG ab dem VZ 2008 eine eigenständige Regelung geschaffen. 
Die berücksichtigt, in welchem Umfang die der Ausgleichszahlung zu Grunde liegenden 
Einnahmen (Leibrente nach § 22 EStG oder Einkünfte nach § 19 EStG) der Besteuerung 
unterliegen. Liegt der Ausgleichszahlung eine nur mit dem Ertragsanteil steuerbare Leib-
rente des Ausgleichsverpflichteten zu Grunde, mindert sich die Steuerbemessungsgrund-
lage des Verpflichteten nur in Höhe des Ertragsanteils und nur in dieser Höhe hat der Aus-
gleichsberechtigte die Ausgleichszahlung nach § 22 Nr. 1c EStG zu versteuern. Soweit die 
Ausgleichszahlung hingegen auf Versorgungsbezügen beruht, die beim Ausgleichsver-
pflichteten nach § 19 EStG grundsätzlich in voller Höhe der Besteuerung unterliegen, 
kommt der Abzug als Sonderausgabe nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 b EStG bei ihm in voller Höhe 
in Betracht. Korrespondierend hierzu hat der Ausgleichsberechtigte nach § 22 Nr. 1c EStG 
die Ausgleichszahlung in voller Höhe der Besteuerung zu unterwerfen. 

Kürzung des Vorwegabzugs bei Gesellschafter-Geschäftsführern 

Das für den Aufbau einer Basisversorgung im Alter zur Verfügung stehende Abzugsvolumen 
nach § 10 Abs. 3 EStG ist bei Arbeitnehmern zu kürzen, die im Rahmen ihres Beschäftigungs-
verhältnisses grundsätzlich einen Anspruch auf Altersversorgung erwerben. Bei Arbeitneh-
mern, die nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen, eine Berufstätigkeit 
ausüben und in diesem Zusammenhang auf Grund vertraglicher Vereinbarungen Anwart-
schaftsrechte auf eine Altersversorgung erwerben (z.B. Gesellschafter-Geschäftsführer), wurde 
im Hinblick auf die Kürzung des Abzugsvolumens bisher darauf abgestellt, ob die Altersversor-
gung ganz oder teilweise durch eigene Beiträge aufgebaut wurde.  

Auf diese Unterscheidung wird zukünftig verzichtet, da die den betreffenden Personen zuste-
hende Altersversorgung grundsätzlich nicht durch Beiträge im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 
EStG aufgebaut wird. Damit kommt es ab dem VZ 2008 auch hier zu einer Kürzung des Ab-
zugsvolumens.  
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Insoweit kommt es auch zu einer Anpassung bei der Vorsorgepauschale nach §10c Abs. 3 Nr. 
2 EStG. 

Änderungen bei der Riester-Rente 

� Ist eine bereits erteilte Bescheinigung materiell unzutreffend (z. B. weil der der Bescheini-
gung zugrunde liegende tatsächliche Geldfluss von den bescheinigten Werten abweicht) 
und wurde auf Grund dieser falschen Bescheinigung bereits eine bestandskräftige Steuer-
festsetzung durchgeführt, ist nach der Korrektur oder Berichtigung der Bescheinigung nach 
der AO keine Änderung der bisherigen Steuerfestsetzung möglich. Dies wird ab dem VZ 
2008 durch § 10a Abs. 5 S. 3 EStG ermöglicht, soweit die geänderte Bescheinigung zu ei-
ner von der bisher festgesetzten Einkommensteuer abweichenden Steuer führt. 

� Die dem Vertrag bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge gehören zu 
den nach § 22 Nr. 5 EStG zu versteuernden Leistungen. Nach § 22a EStG sind diese Er-
träge vom Anbieter auch in die Rentenbezugsmitteilung aufzunehmen und über die zentra-
le Stelle dem Finanzamt mitzuteilen. Die bislang in § 94 Abs. 1 Satz 5 EStG gesonderte 
Unterrichtung des für den Zulageberechtigten zuständigen Finanzamts durch die zentrale 
Stelle ist insoweit nicht mehr erforderlich, sodass Satz 5 aufgehoben wird. 

� Die förderunschädliche Auszahlung zur Abfindung einer Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 
3 EStG ist eine nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG nachgelagert zu versteuernde Leistung. Nach 
§ 22a EStG ist dieser Betrag vom Anbieter auch in die Rentenbezugsmitteilung aufzuneh-
men und über die zentrale Stelle dem Finanzamt mitzuteilen. Die bislang in § 94 Abs. 1 
Satz 6 EStG über eine entsprechende Anwendung des bisherigen Satzes 5 vorgesehene 
gesonderte Unterrichtung des für den Zulageberechtigten zuständigen Finanzamts durch 
die zentrale Stelle ist insoweit nicht mehr erforderlich. 

Anpassung bei der Rentenbezugsmeldung 

Die Mitteilungspflichtigen müssen die Anfragen zur Ermittlung der Identifikationsnummer nach 
§ 139b AO und das BZSt die ermittelte Identifikationsnummer über die zentrale Stelle übersen-
den. So können die Beteiligten die vorhandenen Kommunikationswege des Verfahrens zur 
zulagegeförderten Altersvorsorge (zusy – ZUlageSYstem) nutzen und sind nicht gezwungen, 
neue Kommunikationsverbindungen zu entwickeln. Damit wird ein effizientes automatisiertes 
Abrufverfahren über bestehende Kommunikationswege mit der zentralen Stelle geschaffen. (§ 
22a Abs. 2 S. 4 EStG). 

§ 52 Abs. 38a EStG ermöglicht es den Mitteilungspflichtigen, zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Übermittlung von Rentenbezugsmitteilungen die Identifikationsnummern (§ 139b AO) ihrer 
Versicherten, die sich in der Leistungsphase befinden (sog. Bestandsrentner), ausnahmsweise 
im Wege einer Anfrage beim BZSt zu ermitteln, anstatt zunächst – wie in § 22a Abs. 2 EStG 
vorgesehen – zu versuchen, die Identifikationsnummer bei den Leistungsempfängern zu erfra-
gen.  
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Einfluss auf den Altersentlastungsbetrag 

§ 24a EStG gewährt nach Vollendung des 64. Lebensjahres einen Altersentlastungsbetrag bei 
solchen Einkünften, die nicht wie Versorgungsbezüge oder Leibrenten sind. Zu den begünstig-
ten Einkünften, die bei der Bemessung des Altersentlastungsbetrags ab dem VZ 2008 außer 
Betracht bleiben, zählen auch  

� die Leistungen eines Pensionsfonds gemäß § 22 Nr. 5 S. 1 EStG, bei denen auf Grund des 
§ 52 Abs. 34c EStG der Versorgungsfreibetrag des § 19 Abs. 2 EStG Anwendung findet,  

� die sonstigen Einkünfte nach § 22 Nr. 5 S. 2 EStG, die der Ertragsanteilsbesteuerung 
unterliegen.  

Durch die Änderung werden diese Einkünfte in § 24a Satz 2 EStG nunmehr ausdrücklich auf-
gezählt. Um die Übersichtlichkeit der Vorschrift zu gewährleisten, wird die Regelung überdies 
neu gegliedert. 

Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht 

Nach § 1 Abs. 3 EStG haben Steuerpflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland auch dann die Möglichkeit, auf ihren Antrag als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
behandelt zu werden, wenn die von ihnen im Kalenderjahr erzielten Einkünfte, die nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegen, einen bestimmten Betrag (bisher 6.136 Euro) nicht 
übersteigen. Zur Anpassung an die zwischenzeitlichen Erhöhungen des Grundfreibetrages, an 
dessen Höhe der absolute Grenzbetrag des § 1 Abs. 3 EStG sich ursprünglich orientierte, wird 
der Betrag durch die Anpassung an den jeweiligen Grundfreibetrag auf 7.664 Euro für das Jahr 
2008 festgesetzt. Zugleich wird er damit an die künftige Entwicklung des Grundfreibetrages 
gekoppelt. 

Nach § 1 Abs. 3 S. 2 EStG ist erforderlich, dass 90 Prozent der Einkünfte der deutschen Ein-
kommensteuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden 
Einkünfte den Betrag von 6.136 (ab 2008: 7.664) Euro nicht übersteigen. Der EuGH 
(25.1.2007, Rs. C-329/05 Meindl) hatte festgestellt, dass es mit dem EG-Vertrag nicht verein-
bar ist, wenn Einkünfte, die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegen, in die Berech-
nung der Einkommensgrenzen einbezogen werden, obwohl sie im anderen Mitgliedstaat nicht 
der Einkommensteuer unterliegen. Dieses Urteil wird mit der Einfügung von § 1 Abs. 3 S. 4 
EStG umgesetzt. Damit bleiben solche ausländischen Einkünfte außer Betracht, die im Aus-
land nicht besteuert werden. Da das EuGH-Urteil unmittelbar anzuwenden ist, gilt die gesetzli-
che Änderung nach § 52 Abs. 1a EStG für alle noch nicht bestandskräftigen Veranlagungen, 
soweit der Steuerpflichtige dies beantragt. 

Der geänderte § 1a Abs. 1a EStG führt zur Gleichstellung mit Unterhaltsleistungen an einen 
unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen.  

Meldung für den Progressionsvorbehalt 

Nach geltendem Recht (§ 32b Abs. 4 EStG) hat die Bundesagentur für Arbeit Daten über ge-
währtes Insolvenzgeld durch Datenfernübertragung an die amtlich bestimmte Übermittlungs-
stelle zu übermitteln. Für die anderen dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen 
bescheinigen die Träger der Sozialleistungen dem Empfänger die Dauer des Leistungszeit-
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raums sowie Art und Höhe der während des Kalenderjahres gezahlten Leistungen. Der vom 
Arbeitgeber ausgezahlte Teil der Leistungen (z. B. Kurzarbeitergeld, nach § 3 Nr. 28 EStG 
steuerfreien Aufstockungsbeträge) ist von diesem in der elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung zu übermitteln (§ 41 b Abs. 1 S. 2 Nr. 5 EStG). Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, 
dass das dem Progressionsvorbehalt unterliegende Mutterschaftsgeld nur unzureichend steu-
erlich erfasst wird. Es sei – auch bei anderen Lohnersatzleistungen – davon auszugehen, dass 
in vielen Fällen keine Steuererklärung abgegeben würde. Der Bundesrechnungshof hat des-
halb vorgeschlagen, eine elektronische Übermittlung der Daten über die Zahlungen von Mut-
terschaftsgeld an die Finanzverwaltung zu ermöglichen. 

Mit der Änderung des § 32b Abs. 3 EStG wird der Vorschlag des Bundesrechnungshofes um-
gesetzt und alle dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen einbezogen. Durch die 
elektronische Übermittlung der Daten wird zum einen der Steueranspruch sichergestellt und 
zum anderen eine deutliche Verfahrensvereinfachung erreicht. Eine Abfrage bei den Bundes-
ministerien und den obersten Finanzbehörden der Länder unter Einbeziehung der Sozialleis-
tungsträger hat ergeben, dass gegen die elektronische Übermittlung keine Bedenken beste-
hen. Nach § 52 Abs. 43a EStG teilt das BMF den Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung mit. 
Bis dahin ist die bisherige Gesetzesfassung weiter anzuwenden. 

Hinweis: „Wenn die steuerliche Identifikationsnummer (§ 139b AO) zur Verfügung steht, soll in 

möglichst vielen Bereichen die Papierbescheinigung durch elektronische Datenübermittlung an 

die Finanzverwaltung ersetzt werden. Mit der Identifikationsnummer lassen sich die Mitteilungen 

künftig eindeutig zuordnen und können zielgerichtet automatisiert ausgewertet werden“ – so der 
Hinweis im Referentenentwurf.  

. 

Wahlrecht für Behinderte 

Nach dem bisherigen § 33b Abs. 1 EStG besteht für alle behinderungsbedingten Aufwendun-
gen insgesamt ein Wahlrecht zwischen der 

� Inanspruchnahme des Pauschbetrags für behinderte Menschen und  

� Geltendmachung der tatsächlich angefallenen Aufwendungen nach § 33 EStG.  

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung soll § 33b Abs. 1 EStG nur laufende und typische, 
unmittelbar mit der Behinderung zusammenhängende Kosten abgelten: Dementsprechend 
können mit der Körperbehinderung zusammenhängende, sich aber infolge ihrer Einmaligkeit 
der Typisierung des § 33b EStG entziehende Kosten sowie zusätzliche Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Kosten nach § 33 EStG geltend gemacht werden (vgl. BFH 4.11.2004, 
BStBl II 2005, S. 271). Hierzu zählen z. B. Aufwendungen für Heilbehandlungen, Kuren, Arz-
neimittel und bestimmte Kfz-Kosten. Von § 33b Abs. 1 EStG werden demgegenüber Pflege- 
und Heimkosten sowie Aufwendungen für einen erhöhten Wäschebedarf erfasst. 

Der Steuerpflichtige hat ab dem VZ 2008 die Möglichkeit, auf die Inanspruchnahme des 
Pauschbetrags nach § 33b Abs. 1 EStG zu verzichten und stattdessen auch diese Aufwendun-
gen im Rahmen des § 33 EStG geltend zu machen. Ein solcher Verzicht bezieht sich auf die 
gesamten, vom Pauschbetrag für behinderte Menschen erfassten Aufwendungen; ein Teilver-
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zicht – beispielsweise nur für Pflegekosten, die nach § 33 EStG geltend gemacht werden sol-
len, aber nicht für den erhöhten Wäschebedarf, für den der Pauschbetrag in Anspruch ge-
nommen werden soll – ist nicht möglich. Damit sollen umfangreiche oder die Intimsphäre ver-
letzende Nachforschungen der Finanzverwaltung vermieden werden. 

Änderungen bei der Lohnsteuerberechnung 

Die Änderungen in § 39b Abs. 2 verfolgen zwei Ziele: 

� Die Rechenanleitung zur Durchführung des Lohnsteuerabzugs wird transparenter und ein-
facher gestaltet, indem der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung den laufenden Ar-
beitslohn stets auf einen Jahresbetrag hochzurechnen hat und für den so ermittelten vor-
aussichtlichen Jahresarbeitslohn die vollen Jahresfreibeträge (Versorgungsfreibetrag, Al-
tersentlastungsbetrag und individuelle, auf der Lohnsteuerkarte eingetragene Freibeträge) 
oder Jahreshinzurechnungsbeträge (individuell auf der Lohnsteuerkarte eingetragen) be-
rücksichtigt werden. Dies ermöglicht eine einfachere und kürzere Gesetzesformulierung bei 
gleicher steuerlicher Auswirkung.  

� Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag wird bei der Ermittlung der zu erhebenden 
Lohnsteuer nur noch in den Steuerklassen I bis V berücksichtigt. Die Nichtberücksichtigung 
in der Steuerklasse VI ab 2008 rechtfertigt das BMF damit, dass der durch das Altersein-
künftegesetz eingeführte Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag die Funktion hat, den bei 
Versorgungsbezügen entfallenen Arbeitnehmer-Pauschbetrag zu ersetzen. Der Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag, der in pauschalierter Form die Erwerbsaufwendungen des Arbeitneh-
mers abbildet, darf beim Lohnsteuerabzug aber je Arbeitnehmer nur einmal und zwar in 
dem nach Steuerklasse I bis V besteuerten ersten Dienstverhältnis berücksichtigt werden. 
In einem Dienstverhältnis, das nach der Steuerklasse VI zu besteuern ist, darf daher, auch 
wenn es sich um den Bezug von Versorgungsbezügen handelt, nicht der den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag ersetzende Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag nochmals abgezogen 
werden. 

� Beim neuen optionalen Anteilsverfahren ab 2009 nach § 39e EStG wird die von den Ar-
beitnehmer-Ehegatten insgesamt zu entrichtende Lohnsteuer den beiden Ehegatten im 
Verhältnis der Bruttolöhne anteilig zugeordnet. Anstelle der Lohnsteuerklassen muss dem 
Arbeitgeber dafür auf der Lohnsteuerkarte der Prozentsatz des Arbeitslohns mitgeteilt wer-
den, der diesem Bruttolohnverhältnis entspricht (z. B. bei einem Bruttolohnverhältnis von 
80:20 auf der einen Lohnsteuerkarte 80 % und auf der Lohnsteuerkarte des anderen Ehe-
gatten 20 %). Die Prozentsätze trägt das Finanzamt auf Antrag beider Ehegatten in die je-
weilige Lohnsteuerkarte ein.  

  Damit auch beim Ehegatten mit der bisherigen Steuerklasse V die zutreffenden Zuschlag-
steuern (Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) ermittelt werden, ist auch bei diesem die 
Zahl der Kinderfreibeträge entsprechend der Zahl der Kinderfreibeträge des Ehegatten mit 
der bisherigen Steuerklasse III einzutragen. Die Arbeitgeber der Ehegatten rechnen jeweils 
mit dem eingetragenen Prozentsatz, angewandt auf den tatsächlichen Arbeitslohn des 
Lohnabrechnungszeitraums, auf den gemeinsamen (voraussichtlichen) Jahresarbeitslohn 
hoch. Für diesen gemeinsamen Jahresarbeitslohn wird die (voraussichtliche) gemeinsame 
Jahreslohnsteuer berechnet, bei der die steuerlichen Entlastungen für beide Arbeitnehmer-
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Ehegatten zu berücksichtigen sind (2 Arbeitnehmer-Pauschbeträge, 2 Sonderausgaben-
Pauschbeträge, 2 Vorsorgepauschalen, 2 Grundfreibeträge, Splittingverfahren). Die so er-
mittelte gemeinsame Jahreslohnsteuer wird dem Arbeitnehmer mittels des Prozentsatzes 
anteilig zugerechnet und dem Lohnzahlungszeitraum entsprechend von seinem Arbeitslohn 
abgezogen. 

  Mit dem Anteilsverfahren werden also die steuerlichen Entlastungen nach dem Anteil am 
gemeinsamen Bruttoeinkommen auf die Arbeitnehmer-Ehegatten verteilt. Die einseitige Be-
rücksichtigung der kindbedingten Freibeträge in der Lohnsteuerklasse III bei der Berech-
nung von Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer entfällt mit dem Anteilsverfahren zu 
Gunsten einer anteiligen Entlastung beider Ehegatten. Das Anteilsverfahren führt somit zu 
einer zutreffenderen Verteilung der Steuerbelastung zwischen den Ehegatten. Regelmäßig 
wird der geringeren Steuerbelastung des Ehegatten mit dem niedrigeren Arbeitslohn eine 
höhere Steuerbelastung des Höherverdienenden gegenüber stehen; die (insgesamt auch 
höhere) Gesamtsteuerbelastung wird innerhalb der Ehegatten umverteilt. 

  Das Anteilsverfahren führt – im Vergleich zur Steuerklassenkombination III/V – zu einem 
genaueren Lohnsteuerabzug, weil die Steuerberechnung den gemeinsamen Jahresarbeits-
lohn zugrunde legt. Nachzahlungen bei der Veranlagung zur Einkommensteuer sind ten-
denziell nicht zu erwarten, wenn keine anderen Einkünfte vorliegen. Daher kann grundsätz-
lich auf einen Pflichtveranlagungstatbestand verzichtet werden. 

� Die Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ab 2011 (ElsterLohn II) 
soll Arbeitgebern die Lohnsteuerabzugsmerkmale für ihre Arbeitnehmer maschinell ver-
wertbar zur Verfügung stellen. Die mitgeteilten Lohnsteuerabzugsmerkmale bleiben für die 
Dauer des Dienstverhältnisses anwendbar. Etwaige Änderungen werden den Arbeitgebern 
gezielt elektronisch zum Abruf bereitgestellt. ElsterLohn II soll über § 39f EStG den Verfah-
rensweg von der Ausstellung der Lohnsteuerkarte durch die Gemeinden bis zur Übergabe 
an den Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber durch ein elektronisches Verfahren modernisieren.  

� Das BZSt wird die steuerlichen Identifikationsnummern (§ 139b AO) voraussichtlich ab 
2008 vergeben. Die Identifikationsnummer soll von den Gemeinden auf die Lohnsteuerkar-
ten 2009 aufgedruckt werden und vom Arbeitgeber in das Lohnkonto übernommen werden 
(§§ 39f, 41b EStG.). 

� Derzeit sind zum Lohnsteuer-Jahresausgleich Arbeitgeber verpflichtet, die am Jahresen-
de mindestens zehn Arbeitnehmer beschäftigen. Andere Arbeitgeber können den Jah-
resausgleich auf freiwilliger Basis durchführen. § 42b EStG wird ab 2008 aufgehoben, so-
dass der Arbeitgeber keinen Lohnsteuer-Jahresausgleich mehr durchzuführen hat. 

Elektronische Anmeldung der Kapitalertragsteuer 

Über § 45a Abs. 1 EStG wird eine Rechtsgrundlage für die elektronische Übermittlung der Ka-
pitalertragsteueranmeldung geschaffen. Dies erfolgt erstmals für Kapitalerträge, die dem Gläu-
biger nach dem 31.12.2008 zufließen. 
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Verrechnung von ehemaligen Auslandsverlusten 

Bis zum VZ 1998 konnten Verluste aus ausländischen gewerblichen Betriebstätten nach § 2a 
Abs. 3 EStG im Inland geltend gemacht werden. Zum Ausgleich sind diese Verluste nach § 2a 
Abs. 3 S. EStG in den Folgejahren dem Gesamtbetrag der Einkünfte wieder hinzuzurechnen, 
soweit aus Betriebsstätten, die in diesem ausländischen Staat belegen sind, insgesamt positive 
Beträge erzielt werden. § 2a Abs. 4 EStG sah darüber hinaus die Hinzurechnung der abgezo-
genen Verluste auch in den Fällen vor, in denen eine in einem ausländischen Staat belegene 
Betriebsstätte in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, entgeltlich oder unentgeltlich übertra-
gen oder aufgegeben oder die unbeschränkte Einkommen- oder Körperschaftsteuerpflicht auf-
gegeben wird.  

Diese Hinzurechnungsvorschrift ist nach § 52 Abs. 3 S. 3 EStG bis einschließlich 2008 anzu-
wenden. Die Befristung hat zur Folge, dass bereits geltend gemachte Verluste, die bis zum 
Ende des Jahres 2008 im Rahmen der Hinzurechnung nicht ausgeglichen werden können, in 
späteren Kalenderjahren verpuffen. Aufgrund des noch vorhandenen erheblichen Hinzurech-
nungsvolumens – nach Mitteilung der obersten Finanzbehörden der Länder mehrere Milliarden 
Euro – ist eine unbefristete Verlängerung der Hinzurechnungsmöglichkeiten erforderlich. Ein 
Auslaufen der Hinzurechnungsmöglichkeiten hätte auch eine endgültige Verlustberücksichti-
gung zur Folge, die mit der Systematik der DBA-rechtlichen Freistellungsmethode nicht zu ver-
einbaren wäre. 

3. Umsatzsteuergesetz 

Verzehr an Ort und Stelle 

Nach § 3 Abs. 9 S. 4 UStG liegt eine sonstige Leistung vor, wenn Speisen und Getränke zum 
Verzehr an Ort und Stelle abgegeben werden. Satz 5 regelt typisierend, dass dies der Fall ist, 
wenn sie nach den Umständen der Abgabe dazu bestimmt sind, an einem Ort verzehrt zu wer-
den, der mit dem Abgabeort in einem räumlichen Zusammenhang steht, und besondere Vor-
richtungen für den Verzehr an Ort und Stelle bereitgehalten werden. Hierzu hatte der BFH ent-
schieden (10.8.2006, V R 55/04 und 26.10.2006, V R 58, 59/04), dass der Wortlaut des § 3 
Abs. 9 S. 4 UStG nicht in vollem Umfang gemeinschaftsrechtskonform ist, weil danach unter 
Umständen zu Unrecht Lieferungen in sonstige Leistungen umqualifiziert würden. Vor dem 
Hintergrund der EuGH-Urteile (2.5.1996, Rs. C-231/94 und 10.3.2005, Rs. C-491/03) müsse 
für jeden einzelnen Umsatz entschieden werden, ob das Lieferelement oder das Element der 
sonstigen Leistung überwiegt. § 3 Abs. 9 Satz 4 und 5 UStG sind somit aufzuheben. 

Auch im Bereich der Restaurationsumsätze richtet sich entsprechend der Rechtsprechung des 
BFH die Abgrenzung zwischen Lieferungen und sonstigen Leistungen künftig nach den für alle 
einheitlichen Leistungen geltenden allgemeinen umsatzsteuerrechtlichen Grundsätzen: Über-
wiegen die Lieferelemente qualitativ, handelt es sich insgesamt um eine Lieferung. Bei einem 
qualitativen Überwiegen der Elemente einer sonstigen Leistung ist hingegen insgesamt eine 
sonstige Leistung anzunehmen. Der wirtschaftliche Gehalt der Leistung ist dabei im Rahmen 
einer Gesamtbetrachtung zu ermitteln. Da die Finanzverwaltung § 3 Abs. 9 Sätze 4 und 5 
UStG bereits im Sinne der BFH-Rechtsprechung gemeinschaftsrechtskonform ausgelegt und 
angewendet hat, dient die Rechtsänderung der Klarstellung. 
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Steuerbefreiung der Jugendhilfe 

§ 4 Nr. 23 UStG befreit unter bestimmten Voraussetzungen u. a. Unterkunfts- und 
Verpflegungsleistungen an Kinder- und Jugendliche bis zum 27. Lebensjahr. Der neue Satz 4 
in § 4 Nr. 23 UStG regelt, dass diese Steuerbefreiung nicht gilt, soweit eine Leistung der Ju-
gendhilfe des SGB VIII erbracht wird. Die Leistungen nach § 2 Abs. 2 SGB VIII und die I-
nobhutnahme nach § 42 SGB VIII sind unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 25 UStG 
steuerfrei. Nach den Änderung des § 4 Nr. 25 UStG sollen die Leistungen nach § 2 Abs. 2 SGB VIII steu-
erfrei gestellt werden, somit also 

� Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder-und 
Jugendschutzes (§§ 11 bis 14), 

� Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 

� Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (§§ 22 bis 25), 

� Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 

� Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a 
bis 37, 39, 40), 

� Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41) 

� Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII als andere Aufgabe der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 3 Nr. 
1 SGB VIII. 

Die vorgenannten Leistungen sind steuerfrei, wenn sie durch Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(§ 69 SGB VIII) oder andere Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht werden. 

Weitere Änderungen 

� Im Rahmen des Investmentänderungsgesetzes ist entsprechend Art. 13 ff. der OGAW-
Richtlinie vorgesehen, dass eine Investmentaktiengesellschaft eine Kapitalanlagegesell-
schaft als Verwaltungsgesellschaft benennen kann (§ 96 Abs. 4 InvG). Durch die Anpas-
sung des § 4 Nr. 8h UStG wird das Wort Sondervermögen durch Investmentvermögen er-
setzt, sodass auch in diesen Fällen die Verwaltung umsatzsteuerfrei ist. 

� § 13d UStG begründet seit 2004 eine Haftung des leistenden Unternehmers, wenn beim 
Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug nach § 17 UStG berichtigt und die hierauf festge-
setzte Steuer bei Fälligkeit nicht oder nicht vollständig entrichtet worden ist. Die Vorschrift 
ist ausweislich der bisherigen Evaluierung auf wenige Einzelfälle mit insgesamt kaum 
wahrnehmbaren finanziellen Auswirkungen beschränkt. Die Vorschrift hat ihre Wirkung 
nicht in dem erwarteten Umfang entfaltet und wird daher ab 2008 aufgehoben.  

� Die in § 22 Abs. 4e UStG enthaltene Regelung zu den Aufzeichnungspflichten in den 
Fällen von Zahlungen nach § 13d UStG ist nach dessen Aufhebung entbehrlich und wird 
ebenfalls aufgehoben. 

� Nach § 28 Abs. 4 UStG unterliegt die Beförderung von Personen mit Schiffen für die Zeit 
bis Ende 2007 dem ermäßigten Steuersatz. Diese Regelung wird bis Ende 2011 verlängert. 
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4. Abgabenordung 

Beweisumkehr bei Gestaltungsmissbrauch 

§ 42 AO soll grundsätzlich geändert werden. Schon unübliche Gestaltungen sollen als Steuer-
umgehungen qualifiziert werden und der Steuerpflichtige den Beweis führen müssen, dass 
nichtsteuerliche Gründe für die Gestaltung bestehen. Zwar steht es jedem frei, seinen Lebens-
sachverhalt so zu gestalten, dass er den Steueranspruch vermeidet oder minimiert (BFH 
12.9.1995, IX R 54/93, BStBl II 1996 S. 158), doch bleibt es dem Steuergesetzgeber unbenom-
men, Vermeidungskonstellationen entgegenzutreten. § 42 Abs. 1 AO soll wie folgt neu gefasst 
werden:  

Wird eine zu einem Steuervorteil führende rechtliche Gestaltung gewählt, für die kei-

ne beachtlichen außersteuerlichen Gründe nachgewiesen werden, entsteht der 

Steueranspruch so, wie er bei einer vom Gesetzgeber bei seiner Regelung voraus-

gesetzten rechtlichen Gestaltung entstanden wäre.  

Beachtliche außersteuerliche Gründe liegen vor, wenn die Gestaltung von verständi-

gen Dritten in Anbetracht des wirtschaftlichen Sachverhalts und der wirtschaftlichen 

Zielsetzung ungeachtet des Steuervorteils gewählt worden wäre.  

Ist es schwierig nachzuweisen, dass beachtliche außersteuerliche Gründe vorliegen, 

können sich der Steuerpflichtige und die Finanzbehörde darüber verständigen, in-

wieweit die gewählte Gestaltung steuerlich zu berücksichtigen ist; die Verständigung 

bedarf der Einwilligung des BMF. 

Derzeit ist § 42 AO mit "Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten" überschrieben. 
Zukünftig lautet die Überschrift "Steuergestaltungen". Nach der Begründung zu der geplanten 
Änderung handelt es sich um eine lediglich redaktionelle Anpassung an die neuen Formulierun-
gen in § 42 Abs. 1 AO. 

Die Begründung im Referentenentwurf 

Die Anwendung des § 42 AO kommt in Betracht, wenn die Möglichkeit der Auslegung einer ma-
teriellen Steuernorm endet. Anders als nach bisher geltendem Recht soll in § 42 AO künftig nicht 
mehr von einem Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gesprochen werden. Die 
nur mittels Indizien feststellbaren steuerlichen Motive eines Steuerpflichtigen sollen unbeachtlich 
sein. Zwar steht jedem Steuerpflichtigen grundsätzlich frei, die für ihn wirtschaftlich und steuer-
lich günstigste Gestaltung zu wählen. Es wird jedoch geregelt, unter welchen Voraussetzungen 
eine rechtliche Gestaltung steuerlich anzuerkennen ist. Daher wird § 42 Abs. 1 AO neu gefasst: 

Die derzeit geltende Regelung in § 42 Abs. 1 AO enthält keine Definition des Missbrauchs von 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Eine präzise und effektive Regelung zur Vermeidung der 
bisher als Missbrauch bewerteten Steuerumgehung ist im Interesse der Gleichmäßigkeit, aber 
auch der Rechtssicherheit bei der Besteuerung unerlässlich. Anderenfalls würde der raffinierte 
Steuerpflichtige besser gestellt werden als ein anderer, der sich einer normalen rechtlichen Ges-
taltung bedient hat, obwohl beide wirtschaftlich das Gleiche erreicht haben. 

Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit des § 42 Abs. 1 AO soll künftig allein der Umstand 
sein, dass eine Gestaltung gewählt wurde, die zu einem Steuervorteil gegenüber der vom Ge-
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setzgeber bei Schaffung des materiellen Steuerrechts vorausgesetzten Gestaltung führt. Dies ist 
nach der vorgesehenen Neuregelung der Fall, wenn ein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis 
unter Vermeidung der Verwirklichung des rechtlichen Tatbestandes erreicht wird, welchen der 
Gesetzgeber hierfür als im Verkehrsleben üblich angesehen und daher zur Voraussetzung der 
Entstehung des Steueranspruchs gemacht hat. 

Für die Beurteilung der vom Gesetzgeber des materiellen Steuerrechts vorausgesetzten rechtli-
chen Gestaltung ist daher darauf abzustellen, welchen Weg verständige Parteien in Anbetracht 
des wirtschaftlichen Sachverhalts und der wirtschaftlichen Zielsetzung gehen würden. Wird eine 
Gestaltung festgestellt, die zu einem vom Gesetzgeber nicht gewollten Steuervorteil führt, muss 
der Steuerpflichtige nachweisen, dass für die von ihm gewählte Gestaltung beachtliche außer-
steuerliche Gründe vorliegen. Außersteuerliche Gründe können wirtschaftliche oder persönliche 
Gründe sein; ihre steuerliche Beachtlichkeit richtet sich aber danach, ob die Verfolgung dieser 
Gründe nach den Wertungen des Gesetzgebers steuerlich zu berücksichtigen ist. Beachtliche 
außersteuerliche Gründe liegen nicht vor, wenn der Grund für die gewählte Gestaltung in erster 
Linie in der Steuerersparnis liegt. 

Gelingt dem Steuerpflichtigen der Nachweis beachtlicher außersteuerlicher Gründe nicht, ent-
steht der Steueranspruch kraft Gesetzes so, wie er bei einer vom Gesetzgeber bei seiner Rege-
lung vorausgesetzten rechtlichen Gestaltung entstanden wäre. Das Gesetz enthält damit eine 
widerlegbare gesetzliche Vermutung für das Vorliegen einer Steuerumgehung. Die Beweislast 
für das Vorliegen beachtlicher außersteuerlicher Gründe trägt der Steuerpflichtige.  

� Nach dem neuen § 42 Abs. 1 S. 2 AO liegen beachtliche außersteuerliche Gründe vor, wenn 
die Gestaltung von verständigen Dritten in Anbetracht des wirtschaftlichen Sachverhalts und 
der wirtschaftlichen Zielsetzung ungeachtet des Steuervorteils gewählt worden wäre. Über 
diesen Fremdvergleich soll sichergestellt werden, dass individuelle Erwägungen des Steuer-
pflichtigen außer Acht bleiben. Damit ist im Ergebnis auf die Verkehrsanschauung abzustel-
len. 

� Der neue § 42 Abs. 1 S. 3 AO soll eine sachgerechte Lösung für solche Fälle bieten, in de-
nen der Nachweis beachtlicher außersteuerlicher Gründe schwierig ist. In derartigen Fällen 
können sich der Steuerpflichtige und die Finanzbehörde darüber verständigen, inwieweit die 
gewählte Gestaltung steuerlich zu berücksichtigen ist.  

� Die Regelung orientiert sich an den vom Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung und 
der Literatur entwickelten Grundsätzen zur tatsächlichen Verständigung. 

� Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Besteuerung bedarf eine derartige Verständigung 
der Einwilligung des BMF, das damit zugleich in die Lage versetzt wird, zeitnah den Gesetz-
geber über neu entwickelte Steuergestaltungen zu informieren und bei Bedarf entsprechen-
de Gesetzesänderungen vorzuschlagen. 

� Die Art und Weise der Erteilung der Einwilligung steht im Ermessen des BMF. Es kann daher 
zum Beispiel seine Einwilligung für bestimmte Fallkonstellationen im Vorhinein erteilen, so 
dass sich seine Beteiligung auf wesentliche Fälle beschränkt. 



Seite 15 

 

Axer PartnerschafAxer PartnerschafAxer PartnerschafAxer Partnerschaftttt 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Dürener Straße 295 
50935 Köln 

Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

info@axis.de 
www.axis.de 

 

Die praktischen Auswirkungen 

Der neue § 42 Abs. 1 AO stellt in Abkehr von der bisherigen Fassung darauf ab, dass es für die 
Anwendung bereits ausreicht, dass eine Gestaltung gewählt wird, die zu einem Steuervorteil 
gegenüber der vom Gesetzgeber bei Schaffung des materiellen Steuerrechts vorausgesetzten 
Gestaltung führt. Beispiele: 

� Ein Unternehmer schafft noch bis Silvester 2008 bewegliche Wirtschaftsgüter an, um die 
degressive AfA oder die GWG-Regelung bis 410 Euro nutzen zu können. 

� Ein Anleger kauft Ende des Jahres Anleihen, um mit den bezahlten Stückzinsen die Kapital-
einnahmen des laufenden Jahres noch mindern zu können. 

� Ein Aktionär verkauft seine Aktien kurz vor Ablauf der Spekulationsfrist mit Verlust, um die 
roten Zahlen steuerlich noch verwenden zu können. 

� Ein 4/3-Rechner schreibt Rechnungen erst im neuen Jahr und zahlt den Aufwand noch bis 
Silvester. 

� Eine GmbH nimmt Gewinnverschiebungen zu Lasten von 2008 vor, um den geminderten 
Körperschaftsteuertarif nutzen zu können. 

Diese Vorgänge waren bislang unbelastet von § 42 AO, sondern das übliche „Jahresendge-
schäft“. Nunmehr muss der Steuerpflichtige wohl nachweisen, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, 
Anleihen oder Lkw vor dem Jahreswechsel zu erwerben und außersteuerliche Gründe hat. Ein 
Hinauszögern der Anschaffung mit dem Für und Wider muss dem Finanzamt erläutert werden. 

Denn nach dem geplanten § 42 Abs. 1 AO-E muss der Steuerpflichtige beachtliche außersteuer-
liche Gründe für die konkrete Gestaltung nachweisen. Gelingt das nicht oder werden nur weni-
ger wichtige außersteuerliche Gründe vorgebracht, dann entsteht der Steueranspruch so, wie er 
bei einer vom Gesetzgeber vorausgesetzten Gestaltung entstanden wäre. Ergebnis: Verfah-
rensmäßig kommt es zu einer widerlegbaren gesetzlichen Vermutung für das Vorliegen einer 
Steuerumgehung. Denn ohne den Blick auf die Minderung der Kapitaleinkünfte kauft sich kein 
Anleger vor dem Jahresende noch Anleihen. Zwar können Betroffene sich in "schwierigen Fäl-
len" mit der Finanzbehörde verständigen – unter Einwilligung des BMF. Aber ist der Nachweis 
einer Realisierung von Spekulationsverlusten in der Praxis schwierig? 

Die vorgenannten Beispiele sind nur einfache Sachverhalte, die in einer großen Vielfalt nahezu 
täglich vorkommen. Dem will § 42 AO mit vagen und kaum handhabbaren Formulierungen ent-
gegnen. Überspitzt formuliert muss sich ein Unternehmer vor einer Investition erst einmal damit 
beschäftigen, ob die konkrete Handlung wirtschaftlich wesentliche Gründe hat. Findet er die 
nicht und kauft den Pkw dennoch 2007, dürfte das Finanzamt mangels Nachweis einen Gestal-
tungsmissbrauch unterstellen und die degressive AfA streichen. Dieses Ergebnis ist wohl kaum 
mit der Besteuerung in einem freiheitlichen Rechtsstaat zu vereinbaren. Hier ist die entschei-
dende Frage, ob der Steuergesetzgeber bei nicht typisch gestalteten Lebenssachverhalten ei-
nen Gestaltungsmissbrauch einfach so vermuten kann, und der nur durch Gegenbeweis aus der 
Welt zu schaffen ist.  
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Örtliche Zuständigkeit bei Insolvenz 

Durch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder den Beginn einer Liquidation ergeben sich 
im Hinblick auf die örtliche Zuständigkeit des Finanzamts grundsätzlich keine Besonderheiten. 
Ein Wechsel in der örtlichen Zuständigkeit kann jedoch dann eintreten, wenn der Insolvenzver-
walter oder der Liquidator die für das Unternehmen maßgeblichen Entscheidungen von einem 
Ort aus trifft, der nicht im Bezirk der bisher zuständigen Finanzbehörde liegt.  

Zwar kann die bisher zuständige Finanzbehörde nach § 26 S. 2 AO ein Verwaltungsverfahren 
fortführen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten der einfachen und zweck-
mäßigen Durchführung des Verfahrens dient und die nunmehr zuständige Finanzbehörde zu-
stimmt. Dies gilt jedoch nur, wenn es sich bei dem Verfahren um ein bestimmtes, bereits begon-
nenes Verfahren handelt (z. B. eine bereits begonnene Außenprüfung kann weitergeführt wer-
den oder eine angefangene Steuererklärung für einen Besteuerungszeitraum kann zu Ende be-
arbeitet werden). Hat eine Außenprüfung jedoch noch gar nicht begonnen oder dauert ein Insol-
venzverfahren über mehrere Besteuerungszeiträume an, greift § 26 S. 2 AO nicht. 

In Fällen eines Insolvenzverfahrens oder einer Liquidation ist es nicht zweckmäßig, kurz vor 
dem Erlöschen der Steuerpflicht noch ein anderes Finanzamt mit der Bearbeitung des Steuer-
falls des auslaufenden Unternehmens zu befassen. Zudem kann die andernfalls erforderliche 
Aktenüberweisung, deren Abwicklung sich nach allgemeiner Erfahrung häufig über einen länge-
ren Zeitraum hinzieht, Ursache dafür sein, dass wichtige Fristen und Termine (z. B. nach §§ 28 
Abs. 1, 194 Abs. 1 InsO) versäumt werden und dadurch Steuerausfälle eintreten. 

Laut Bundesrechnungshof nutzten insbesondere so genannte Firmenbestatter die bestehende 
Rechtslage aus, indem sie insolvente oder insolvenzbedrohte Unternehmen aufkaufen und den 
Firmensitz in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Finanzbehörde verlegen. Die durch den 
Zuständigkeitswechsel notwendig gewordene Aktenabgabe und die dadurch gewonnene Zeit 
nutzen die Firmenbestatter aus, um noch vorhandene Vermögenswerte des Unternehmens bei-
seite zu schaffen. Durch den neuen § 26 S. 3 AO soll erreicht werden, dass die Zuständigkeit in 
Insolvenz- bzw. Liquidationsfällen bei der bisher zuständigen Finanzbehörde verbleibt. Die Än-
derung gilt ab Inkrafttreten in allen offenen Fällen. 

Anpassung bei der Steuer-Identifikationsnummer 

Nach § 139b Abs. 6 Nr. 8 AO haben die Meldebehörden die gegenwärtige Anschrift der alleini-
gen Wohnung oder der Hauptwohnung mitzuteilen. Zur Sicherstellung der richtigen chronologi-
schen Verarbeitung muss ein Datum mitgeliefert werden, an Hand dessen eine zeitliche Einord-
nung erfolgen kann (§ 139b Abs. 6 S. 1 Nr. 9 AO). Damit wird gewährleistet, dass die aktuelle 
Meldeadresse unabhängig vom Zeitpunkt der Abgabe der Meldung durch die Meldebehörde 
sicher feststellbar ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass tatsächlich auch die gegenwärtige 
Anschrift gespeichert wird. Der Tag des Ein- und Auszugs ist dafür das geeignete Kriterium.  

Das Datum des Ein- und Auszugs wird nur als chronologisches Sortiermerkmal für die Meldun-
gen der Meldebehörden benötigt (§ 139b Abs. 6 S. 6 AO). Da es steuerlich für andere Zwecke 
nicht erforderlich ist, soll es spätestens mit Ablauf des auf die Übermittlung durch die Meldebe-
hörden folgenden Kalendermonates gelöscht werden. 
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Nach § 139b Abs. 6 Nr. 8 AO haben die Meldebehörden die gegenwärtige Anschrift der alleini-
gen Wohnung oder der Hauptwohnung mitzuteilen. Zur Sicherstellung der richtigen chronologi-
schen Verarbeitung muss ein Datum mitgeliefert werden, an Hand dessen eine zeitliche Einord-
nung erfolgen kann. Damit wird gewährleistet, dass die aktuelle Meldeadresse unabhängig vom 
Zeitpunkt der Abgabe der Meldung durch die Meldebehörde sicher feststellbar ist. Daher sollen 
die Meldebehörden nach § 5c Nr. 9 Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung das DS 
Meld-Feld 

� 1„1301 (Datum des Beziehens der Wohnung) und 

� 1„1306 (Datum des Auszugs aus der Wohnung)  

übermitteln. 

Strafrechtliche Ermittlungen 

Nach § 393 Abs. 3 S. 1 AO dürfen Erkenntnisse, die Finanzbehörde oder Staatsanwaltschaft im 
Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen gewonnen haben, von der Finanzbehörde auch im Be-
steuerungsverfahren verwendet werden dürfen. Diese Verwertbarkeit stellt sicher, dass Perso-
nen, gegen die sich strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen richten und die ihren steuerlichen 
Pflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen sind, steuerlich im Ergebnis nicht besser ste-
hen, als Personen, die ihren steuerlichen Pflichten ordnungsgemäß nachkommen. Es ist kein 
rechtfertigender Grund erkennbar, weshalb die Rechtswidrigkeit eine Entlastung von der Ein-
kommensteuer begründen sollte. Dies hat bereits das BVerfG (12.4.1996, 2 BvL 18/93 festge-
stellt. 

§ 393 Abs. 3 S. 2 AO bestimmt i.V.m. § 413 AO, dass der Grundsatz auch gilt, wenn die Er-
kenntnisse dem Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis des Art. 10 GG unterliegen, soweit nach 
den Vorschriften der Strafprozessordnung Auskunft an die Steuerbehörden erteilt werden darf. 
Bei Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten ist Verletzter im Sinne strafprozessualer 
Vorschriften der Fiskus.  

Wie das Auskunftsrecht des Verletzten dazu dienen soll, diesem die Möglichkeit der Durchset-
zung eines Schadensersatzanspruches gegen den Täter zu ermöglichen, dient die Verwertbar-
keit der im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen gewonnen Erkenntnisse durch die zuständige 
Finanzbehörde der zutreffenden Steuerfestsetzung und -erhebung. Anders als andere Verletzte, 
die frei darüber entscheiden können, ob sie einen Schadensersatzanspruch geltend machen 
wollen, besteht für die Finanzverwaltung eine verfassungsrechtliche Pflicht aus Art. 3 GG, Steu-
eransprüche gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. 

Die Änderung gilt ab Inkrafttreten in allen offenen Fällen. 
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5. Weitere Gesetze 

Körperschaftsteuergesetz 

Gesellschafterdarlehen 

Nach § 8b Abs. 3 S. 3 KStG sind Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit einem Anteil 
i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG stehen, bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu berücksichtigen. 
Durch die Hingabe von Gesellschafterdarlehen wird versucht, die Abzugsverbote des § 8b 
KStG zu umgehen. Ab dem VZ 2008 wird daher bei Darlehen, die der zu mehr als 25 Prozent 
beteiligte Gesellschafter, eine nahe stehende Person oder ein rückgriffberechtigter Dritter an 
die Gesellschaft gibt, grundsätzlich von einer gesellschaftsrechtlichen Veranlassung ausge-
gangen. Alle mit dem Darlehen in Zusammenhang stehenden Gewinnminderungen unterliegen 
somit dem Abzugsverbot des § 8b Abs. 3 KStG. Darunter fallen insbesondere  

� Gewinnminderungen aus der Teilwertabschreibung auf Gesellschafterdarlehen,  

� der Ausfall eines Gesellschafterdarlehens 

� der Verzicht auf Forderungen aus einem Gesellschafterdarlehen  

� Aufwendungen des Gesellschafters aus der Inanspruchnahme aus Sicherheiten oder Bürg-
schaften 

Der Darlehensgeber hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass unter den gleichen Umständen 
und zu den gleichen Konditionen auch ein fremder Dritter das Darlehen ausgereicht oder im 
Krisenfall stehen gelassen hätte. In den nachgewiesenen Fällen kommt das Abzugsverbot 
nicht zur Anwendung.  

Eine Darlehensüberlassung ist insbesondere in den folgenden Fällen nicht als fremdüblich an-
zusehen: 

� Das Darlehen ist nicht verzinslich. 

� Das Darlehen ist verzinslich, aber es wurden keine Sicherheiten vereinbart. 

� Das Darlehen ist verzinslich und es wurden Sicherheiten vereinbart, aber das Dar-
lehen wird bei Eintritt der Krise der Gesellschaft nicht zurückgefordert. 

Aus Billigkeitsgründen bleiben mit den nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG hinzugerechneten Ge-
winnminderungen korrespondierende Gewinnerhöhungen aus späteren Wertaufholungen nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG in voller Höhe steuerfrei. 

Ausschüttung von EK 02 

Die Ausschüttung unbelasteter Einkommensteile (EK 02) löste im System des Anrechnungs-
verfahrens eine Körperschaftsteuererhöhung zur Herstellung der Ausschüttungsbelastung in 
Höhe von 30 Prozent des verwendeten Einkommens aus. Auch das Halbeinkünfteverfahren 
sah bisher für eine Übergangszeit (bis 2019) eine Nachbelastung bei Verwendung dieser Ein-
kommensteile für Leistungen an den Gesellschafter vor. Nicht zuletzt durch die Anpassung an 
grenzüberschreitende Sachverhalte durch das SEStEG ist das bisherige ausschüttungsabhän-
gige System sehr aufwändig. In Fällen mit hohen EK 02-Beständen wird die Regelung zudem 
als Ausschüttungssperre empfunden. 
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Das System der Körperschaftsteuererhöhung wird über § 38 Abs. 4 bis 9 KStG daher durch 
eine pauschale Abschlagzahlung ersetzt. Von dem am 31.12. vorhandenen Bestand des EK 02 
wird ein Anteil von 10 Prozent (1/10 des EK 02-Bestandes mit 30 Prozent) verwendungsunab-
hängig besteuert. Der verbleibende Bestand entfällt und löst keine weitere KSt-Erhöhung aus. 
Durch die allgemeine Ablösung der EK-02-Bestände können die bisherigen Regelungen des § 
40 KStG entfallen. 

Gewerbesteuer 

Nach der Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 7 GewStG muss im Anwendungsbereich der Mut-
ter/Tochter-Richtlinie derzeit die Schachtelvoraussetzung für den gewerbesteuerlichen Kür-
zungsbetrag für Gewinne aus Gewinnanteilen an einer Kapitalgesellschaft im Ausland unun-
terbrochen im Erhebungszeitraum erfüllt sein. Bei der vergleichbaren Kürzungsvorschrift des § 
9 Nr. 2a GewStG für Gewinne aus Gewinnanteilen an einer inländischen Kapitalgesellschaft 
muss die Schachtelvoraussetzung nur zu Beginn des Erhebungszeitraumes erfüllt sein. Dar-
über hinaus sind im Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie ausländische Gewinn-
anteile auf Grund einer Kapitalherabsetzung oder nach Auflösung der Gesellschaft von dem 
Verzicht auf die Hinzurechnung gänzlich ausgenommen. Zur Vermeidung eines möglichen 
Verstoßes gegen die Niederlassungsfreiheit werden die Voraussetzungen für die gewerbe-
steuerlichen Kürzungen in § 9 Nr. 7 GewStG insoweit an die Regelungen des § 9 Nr. 2a 
GewStG angepasst. 

Investitionszulagengesetz 2007 

Nach dem Investitionszulagengesetz 2007 wird Investitionszulage für gewerbliche Investitionen 
in den neuen Ländern und im C-Fördergebiet von Berlin gewährt. Das Investitionszulagenge-
setz 2007 findet für nach dem 31.12.2006 begonnene Vorhaben im D-Fördergebiet von Berlin 
keine Anwendung mehr. Damit die Förderlücke im D-Fördergebiet Berlins – umgeben von 
Höchstfördergebieten – bei der Investitionszulage möglichst gering ausfällt, sollte dieser Teil 
von Berlin aus wirtschaftspolitischen Gründen auf der Grundlage der bis 30. Juni 2008 verlän-
gerten KMU-Freistellungsverordnung in das Investitionszulagengesetz 2007 aufgenommen 
werden. 

Finanzverwaltungsgesetz 

� Der neue § 5 Abs. 1 Nr. 28a FVG ermöglicht die Weiterleitung der Mitteilungen nach § 116 
Abs. 1 AO auch an die zuständigen Finanzbehörden der Zollverwaltung. Nach § 5 Nr. 28 
FVG besteht eine solche Aufgabenzuweisung nur zugunsten der Landesfinanzbehörden. 
Damit wird eine Regelungslücke geschlossen. 

� Die neu gefasste § 5 Abs. 1 Nr. 30 FVG überträgt die Aufgaben der Bildung, Speicherung 
und Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39f EStG an das 
BZSt. 
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EG-Amtshilfe-Gesetz 

Die Neufassung des § 2 Abs. 2 EGAHiG zu Spontanauskünften erfolgt im Hinblick auf den 
BFH-Beschluss vom 15.02.2006 (I B 87/05, BStBl 2006 II, S. 616) und das EuGH-Urteil vom 
13.04.2000 (Rs. C-420/98) und dient der Ausschöpfung der durch die Amtshilfe-Richtlinie ge-
gebenen rechtlichen Möglichkeiten. Der neue § 2 Abs. 2 EGAHiG orientiert sich enger als der 
bisherige Absatz am Wortlaut des Art. 4 Amtshilfe-Richtlinie, um den spontanen Auskunftsaus-
tausch zu erleichtern: 

� Nach Satz 1 können nunmehr Spontanauskünfte in den Grenzen des § 3 EGAHiG erteilt 
werden, wenn sie für die zutreffende Steuerfestsetzung eines Steuerpflichtigen im anderen 
Mitgliedstaat geeignet sein können. 

� Nach Satz 2 ist es künftig nicht mehr in das freie Ermessen der Finanzbehörde gestellt, in 
den bisher in Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Fällen Auskünfte zu erteilen. Satz 2 setzt für ei-
ne Spontanauskunft an einen anderen EU-Mitgliedstaat auch nicht mehr voraus, dass tat-
sächliche Anhaltspunkte die Vermutung rechtfertigen, dass einer der in Nummern 1 bis 5 
genannten Tatbestände erfüllt ist. Zur bisherigen Rechtslage: BFH 15.2.2006, I B 87/05, 
BStBl 2006 II, S. 616; BMF 1.8.2006, IV B 1 – S 1300 – 1138/06, BStBl 2006 I, S. 489. 

� Dementsprechend werden nicht mehr tatsächliche Anhaltspunkte für die Vermutung ver-
langt, dass Steuern gerade dieses Mitgliedstaates verkürzt worden sind oder verkürzt wer-
den könnten. Es genügt, wenn die Finanzbehörde Gründe für die Vermutung hat, dass 
Steuern im anderen Mitgliedstaat verkürzt werden könnten.  

� Auskünfte sollen auch erteilt werden, wenn der Tatbestand der Steuerverkürzung im ande-
ren Mitgliedstaat erfüllt ist oder erfüllt sein könnte. Nach dem EuGH-Urteil vom 13.04.2000 
(Rs. C-420/98) ist der Begriff Steuerverkürzung als nicht gerechtfertigte Steuerersparnis 
auszulegen, sodass keine verschuldensabhängige Steuerverkürzung erforderlich ist. 

Effizientere Steuerstatistiken 

Das BVerfG hatte den Gesetzgeber aufgefordert, die Regelungen über die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer bis Ende 2008 neu zu fassen. Zur Quantifizierung der Auswirkungen der 
geplanten Neuregelung werden daher aktuelle Daten benötigt, die aus einer zusätzlich für 
2006 anzuordnenden Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik gewonnen werden sollen. Die 
Regelung einer jährlichen Statistik zur Erbschaft- und Schenkungsteuer ab 2008 ist erforder-
lich, da seit der Nichterhebung der Vermögensteuer neben der Erbschaft- und Schenkungs-
teuerstatistik keine weitere Steuerstatistik zu Vermögenswerten mehr existiert. Darüber hinaus 
ist durch die jährliche Statistik eine Darstellung der Vermögensübertragungen nach Entste-
hungsjahren möglich, dies ist insbesondere für Auswertungen des zu erwartenden starken An-
stiegs der Erbfälle von Belang. Diesen jährlichen Statistiken kommt daher besondere Bedeu-
tung zu. 

Außerdem ist die zeitnahe Erfassung wichtiger steuerstatistischer Daten von grundlegender 
Bedeutung für die Quantifizierung der Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen auf die öf-
fentlichen Haushalte. Die zeitnahe Erfassung wichtiger steuerstatistischer Daten ist nicht zu-
letzt auch eine Forderung des Bundesrechnungshofes. 
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Personengesellschaften/-gemeinschaften sind selbst nicht steuerpflichtig. Die Einkünfte aus 
Personengesellschaften/-gemeinschaften werden bei den Beteiligten im Rahmen der Einkom-
men- oder Körperschaftsteuer versteuert. Die effektive Steuerbelastung der Personengesell-
schaften/-gemeinschaften lässt sich deshalb nur ermitteln, wenn die individuellen Daten-
sätze der Beteiligten aus der Einkommen- und Körperschaftsteuerstatistik mit den Datensätzen 
der Statistik der Personengesellschaften/-gemeinschaften mit Hilfe der Steuernummer der Be-
teiligten verknüpft werden. 

In der Körperschaftsteuerstatistik liegen die Informationen zu Organträgern und ihren Organ-
gesellschaften in getrennten Datensätzen vor. Um die Besteuerung der Körperschaften besser 
abbilden zu können, ist eine Verknüpfung dieser Datensätze notwendig. Für eine Verknüpfung 
der Datensätze der Organgesellschaften mit dem Datensatz des Organträgers werden für jede 
Organgesellschaft die Nummer des Finanzamtes und die Steuernummer des Organträgers 
benötigt. 

Investmentsteuergesetz 

Nach dem Recht des Kapitalertragsteuerabzugs im EStG gelten bestimmte Regelungen nur, 
wenn der Betroffene ein Kreditinstitut ist. § 7 Abs. 3 bis 6 InvStG nimmt beim Steuerabzug 
durch die inländische Investmentgesellschaft auch auf diese Regelungen Bezug. Nach dem 
bisherigen Aufsichtsrecht (InvG und vorher KAGG) sind Kapitalanlagegesellschaften Kreditin-
stitute. Diese Praxis hat sich bewährt und soll auch nach dem Wegfall der Kreditinstitutseigen-
schaft durch das Gesetz zur Änderung des Investmentgesetzes und anderer Gesetze fortge-
führt werden. Mit Rücksicht auf die durch das Investmentmodernisierungsgesetz den Sonder-
vermögen gleichgestellten Investmentaktiengesellschaften wird wie auch sonst im Investment-
steuergesetz der Oberbegriff Investmentgesellschaft verwandt. 

Die Kapitalanlagegesellschaft darf zurzeit Anteile an von ihr verwalteten Investmentvermögen, 
aber auch an fremden Investmentvermögen verwahren und verwalten. Insoweit nimmt sie wie 
ein Kreditinstitut den Steuerabzug nach § 7 Abs. 1 InvStG vor. Auch in Zukunft soll die Kapital-
anlagegesellschaft für von ihr verwaltete / verwahrte Investmentanteile den Steuerabzug wie 
ein Kreditinstitut vornehmen. 

Der neue § 7 Abs. 8 InvStG soll ab dem Jahreswechsel 2007/2008 in allen Fällen des Steuer-
abzugs angewandt werden. 

Außensteuergesetz 

Der EuGH hatte in der Rs. C-196/04 (Cadbury-Schweppes) festgestellt: 

� Systeme, die eine Hinzurechnung des Gewinns einer ausländischen Tochtergesellschaft 
zum Gewinn der Muttergesellschaft vorsehen, wenn dieser Gewinn einer niedrigen Be-
steuerung unterliegt, verletzen die Niederlassungsfreiheit. 

� Eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit ist nur zur Missbrauchsbekämpfung zuläs-
sig, wenn es um Gestaltungen geht, die keine wirtschaftliche Substanz haben und nur dazu 
dienen, der inländischen Besteuerung zu entgehen. 
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� Eine Hinzurechnungsbesteuerung ist gemeinschaftsrechtskonform, soweit die vorgesehene 
Besteuerung ausgeschlossen ist, wenn die im Ausland gegründete Gesellschaft eine tat-
sächliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

� Der Nachweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft 
kann dem inländischen Gesellschafter auferlegt werden. 

Das System der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 bis 14 AStG wird an die Rech-
sprechung des EuGH angepasst. Die Bundesregierung ist im Übrigen der Auffassung, dass die 
Gründe, die für die Einführung der Hinzurechnungsbesteuerung durch das Außensteuergesetz 
vom 8.9.1972 (BGBl 1972 I, S. 1713) ausschlaggebend waren, unverändert fortbestehen. 
Denn Niedrigsteuergebiete und Steuerpräferenzen sind nach wie vor weit verbreitet und Fi-
nanzzentren innerhalb und außerhalb der OECD sind nach wie vor nicht bereit, die Standards 
der OECD zu Transparenz und effektivem Auskunftsaustausch in vollem Umfang zu akzeptie-
ren. Im Übrigen sind durch die Unternehmensteuerreform international wettbewerbsfähige 
steuerliche Rahmenbedingungen geschaffen worden. Auch vor diesem Hintergrund ist es nicht 
gerechtfertigt, die Hinzurechnungsbesteuerung über das auf Grund der Rechtsprechung des 
EuGH Notwendige zurückzunehmen. 

Nach § 8 Abs. 1 AStG ist eine ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft für Einkünfte, 
die einer niedrigen Besteuerung unterliegen und die nicht aus einer der aufgezählten aktiven 
Tätigkeiten stammen. Die Vorschrift erlaubt nicht, von einer Hinzurechnung abzusehen, sollte 
im Einzelfall die ausländische Gesellschaft, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem 
Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragstaat des EWR-Abkommens hat, eine tatsächliche 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Durch die Gesetzesänderung wird die Typisierung der hinzu-
rechnungspflichtigen Vorgänge für eine Würdigung im Einzelfall geöffnet, die es dem Steuer-
pflichtigen ermöglicht, die Vermutung einer künstlichen Gestaltung zu widerlegen. Die Öffnung 
für eine Würdigung im Einzelfall gilt nicht für Fälle, in denen nur die Kapitalverkehrsfreiheit be-
troffen sein kann; denn die Feststellungen des EuGH beziehen sich ausschließlich auf Fälle, 
die die Niederlassungsfreiheit berühren. 

� Die Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteuerung sind nur anwendbar, wenn die 
ausländische Gesellschaft (Zwischengesellschaft) inländisch beherrscht ist (§ 7 Abs. 1 
AStG). Auf die inländische Beherrschung kommt es dagegen nicht an, wenn die 
Zwischengesellschaft Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter erzielt und die diesen 
Einkünften zugrunde liegenden Bruttoerträge mindestens 10 Prozent der den gesamten 
Zwischeneinkünften zugrunde liegenden Bruttoerträge betragen und die bei einer 
Zwischengesellschaft oder einem Steuerpflichtigen anzusetzenden Beträge 80.000 (bisher 
62.000) Euro übersteigen.  

� § 8 Abs. 2 AStG als zentrale Vorschrift schließt die Hinzurechnungsbesteuerung für inlän-
disch beherrschte Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der 
EU oder EWR aus, wenn die Gesellschaft eine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt 
und der Steuerpflichtige dies nachweist. 

� Nach § 9 AStG bleiben Zwischeneinkünfte außer Ansatz, wenn die ihnen zugrunde liegen-
den Bruttoerträge nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Bruttoerträge der Gesellschaft 
betragen, jedoch nur, wenn der bei der Gesellschaft oder bei einem Steuerpflichtigen da-
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nach außer Ansatz zu lassende Betrag insgesamt 80.000 (bisher 62.000) Euro nicht über-
steigt.  

� Die Besteuerungsgrundlagen für die Anwendung der §§ 7 bis 14 AStG werden gesondert 
festgestellt (§ 18 Abs. 1 AStG). Die Erklärungspflichten für die an der ausländischen Ge-
sellschaft Beteiligten ergeben sich aus § 18 Abs. 3 AStG. Die Pflicht zur Abgabe der Erklä-
rung zur gesonderten Feststellung entfällt jedoch nicht deshalb, weil § 8 Abs. 2 AStG an-
wendbar ist.  

§ 21 Abs. 17 AStG enthält die Regelungen zur zeitlichen Anwendung der Änderungen. Sie 
gelten erstmals für hinzurechnungspflichtige Einkünfte, die in einem Wirtschaftsjahr der aus-
ländischen Gesellschaft (Zwischengesellschaft) oder Betriebsstätte entstanden sind, das nach 
dem 31.12.2007 beginnt. Ausnahmen:  

� § 8 Abs. 1 Nr. 9 AStG gilt erstmals für hinzurechnungspflichtige Einkünfte, die in einem 
Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft (Zwischengesellschaft) oder Betriebsstätte 
entstanden sind, das nach dem 31.12.2006 beginnt.  

� § 10 Abs. 2 Satz 3 AStG gilt erstmals für hinzurechnungspflichtige Einkünfte, die in einem 
Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft (Zwischengesellschaft) oder Betriebsstätte 
entstanden sind, das nach dem 31.12.2008 beginnt.  

� § 12 Abs. 3 Satz 1 AStG ist erstmals für Zeiträume anzuwenden, für die § 12 Abs. 3 AStG 
gemäß § 21 Abs. 7 AStG anzuwenden ist.  
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